
Staatliches Schulamt
für den Landkreis Offenbach
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E-Mail

Datum  28.03.2023

HESSEN

HDSIG.SSA.OFFENBACH@kultus.hessen.de

Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
hier: Anspruch auf Informationszugang

Ihre Anfrage zur Anzahl der Anträge auf Überleitung in die neue Entgeltordnung
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über die gemeinnützige Plattform „Frag den Staat" haben Sie mittels E-Mail am
09.03.2023 einen Antrag auf Informationszugang nach §§ 80 if. HDSIG gestellt.

Sie begehrten folgende Informationen:

Seit dem 01.08.2022 gilt der neue Tarifvertrag für Lehrkräfte und unterrichtsunterstüt-

zende sozialpädagogische Beschäftigte. Bis zum 01.08.2023 können Betroffene Anträge
auf "Überleitung in die neue Entgeltordnung" stellen.

Ich bitte um Transparenz:
a) Wie viele Anträge wurden seit dem 01.08.2023 gestellt?
b) Wie viele Anträge wurden seit dem 01.08.2023 von Ihnen beschieden?

Stadthof 13

63065 Offenbach
Telefon: 069 80053-0

Telefax 069 80053-333

E-Mail: Poststelle.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de
Internet: vvvvw.schulamt-offenbach.hessen.de

Hinweise zum Datenschutz nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) erhalten Sie auf der o.g.
Internetseite der Dienststelle. Auf Wunsch werden diese

Informationen auch in Papierform zur Verfügung gestellt.

Besuche bitte nach Verelnbarung

Anrufe bitte Montag bis Donnerstag

9.00-12:00 Uhr und 13:30-15:30 Uhr
Freitag 9.00-12:00  Uhr (gleitende

Arbeitszeit)
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Hierzu liegen folgende amtlichen Informationen vor:

Es wird davon ausgegangen, dass Ihr Antrag so zu verstehen ist, dass es um die Anzahl

der Anträge seit dem 01.08.2022 geht und nicht dem 01.08.2023.

Im Staatlichen Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main
wurden zum Stichtag 09.0.2023 insgesamt 69 Anträge auf Höhergruppierung gestellt.

Davon wurden 26 Anträge beschieden.

Für die Bearbeitung Ihres Antrags ist es erforderlich, die personenbezogenen Daten zu
Ihrer Person zu verarbeiten. Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen des

Verfahrens nach §§ 80 if. HDSIG nur und ausschließlich zu dem Zweck der Bearbeitung
des Antrags verarbeitet, zu dem die Daten übermittelt wurden. Die Daten werden bei der
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung gespeichert und nur für die Bearbeitung Ihres

Anliegens von den fachlich zuständigen Personen verwendet.

Weitere ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie in den Datenschutzhinweisen
des Hessischen Kultusministeriums (https://kultusministerium.hessen.de/Datenschutz).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage
beim Verwaltungsgericht Darmstadt, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, als Beklagten das
Land Hessen, vertreten durch das Staatliche Schulamt für den Landkreis Offenbach und
die Stadt Offenbach am Main, und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen sollen angegeben
werden. Der vorliegende Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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